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Einführung: Das urbane Gebiet –
ein Weg aus der Wohnraumnot und hin
zur nutzungsgemischten Stadt?

„Dichter bauen ist möglich – Die Bundesregierung will den Wohnungsbau
erleichtern, Frankfurt kann davon profitieren.“1

„‚Urbanes Gebiet‘ wird lauter und dichter – Bundesbauministerin Barbara
Hendricks will das Bauen in der Stadt erleichtern. Die Immobilienbranche

äußert sich in einer ersten Reaktion zufrieden.“2

„‚Urbane Gebiete‘: Wer verdrängt hier wen? – Neues Bundesgesetz sorgt für
Streit in der Bürgerschaft – es geht um das gewollte Miteinander von Hand-

werk und Wohnen in der Großstadt.“3

„Die Frage des bezahlbaren Wohnraums werde zum ‚sozialen Sprengstoff ‘,
heißt es in einer Stellungnahme des Vorsitzenden des Städtebunds,

Gerd Landsberg“4

Problemaufriss

In Großstädten und Ballungsräumen ist ein signifikantes Bevölke-
rungswachstum zu verzeichnen, das Raum zu einem knappen und teu-
ren Gut macht.5 Geringverdiener, Arbeitsplatzzuwanderer, Studieren-
de, Familien, Alleinerziehende, Flüchtlinge und Asylbegehrende, alle-

A. 

I.

1 Schulze, Dichter bauen ist möglich, faz.net v. 05.06.2016.
2 o.V., „Urbanes Gebiet wird lauter und dichter“, faz.net v. 21.11.2016.
3 Dittmann, „Urbane Gebiete“: Wer verdrängt hier wen?, faz.net v. 26.06.2017.
4 Staib/Soldt/Löwenstein, Im Kampf gegen sozialen Sprengstoff, FAZ v. 21.09.2018,

S. 2.
5 Vgl. o.V., Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen (http://www.deutscher-verba

nd.org/fileadmin/user_upload/documents/Brosch%C3%BCren/AG_Liegenschaften
_Abschlussbericht_DV.pdf), (Stand: 27.04.2020), S. 3; Katz, Kommunaler Woh-
nungsbau und Projektentwicklung, VBlBW, 41. Jahrgang 01.04.2020, 139 (139
und 142).
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samt mit unterschiedlichsten Wohnraumansprüchen, generieren einen
vom deutschen Wohnungsmarkt nicht zu befriedigenden Wohnraum-
bedarf.6 Bundesweit müssten 350.000 bis 400.000 Wohnungen im Jahr
gebaut werden, um den bestehenden Bedarf der Bevölkerung zu de-
cken.7 Im Jahr 2016 wurden dagegen nur 278.000 Wohnungen fertig-
gestellt.8 Nach einer Auswertung des Bundesamts für Bauwesen und
Raumordnung (BBSR) in den Jahren 2011 bis 2014 sind die Grund-
stückspreise für den Geschosswohnungsbau um 16 % gestiegen, in
wachsenden Großstädten mit über 500.000 Einwohnern sogar um
31 %. Im Jahr 2014 kostete der Quadratmeter eines Geschosswoh-
nungsbaugrundstücks in solchen Städten im Durchschnitt 550 €.9
Wohnungen in Berlin sind heute 159 % teurer als vor zehn Jahren,
während nach Angaben der Stuttgarter Stadtverwaltung der Quadrat-
meterpreis für eine Eigentumswohnung seit 2010 von 1.880 € auf
3.425 € gestiegen ist.10

Die Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag von 2018
eine sogenannte Wohnraumoffensive ausgerufen, um die von der Bun-
desregierung als „soziale Frage unserer Zeit“ zu lösen.11 So sollen
bis 2021 insgesamt 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime
gebaut werden, also 375.000 Wohnungen pro Jahr.12 Jedoch sind im
Jahr 2017 Baugenehmigungserteilungen um 7 % gefallen, im Jahr 2018
um weitere 0,2 % auf 347.300 genehmigte Wohnungen, sodass das aus-

6 Katz, Kommunaler Wohnungsbau und Projektentwicklung, VBlBW, 41. Jahrgang
01.04.2020, 139 (142).

7 o.V., Zusammenleben in der Stadt, Bundesregierung (https://www.bundesregierung
.de/Content/DE/Artikel/2016/11/2016-11-30-urbane-gebiete.html), (Stand:
23.07.2019); Staib/Soldt/Löwenstein, Im Kampf gegen sozialen Sprengstoff, FAZ v.
21.09.2018, S. 2.

8 Staib/Soldt/Löwenstein, Im Kampf gegen sozialen Sprengstoff, FAZ v. 21.09.2018,
S. 2.

9 Vgl. o.V., Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen (http://www.deutscher-ver
band.org/fileadmin/user_upload/documents/Brosch%C3%BCren/AG_Liegenschaf
ten_Abschlussbericht_DV.pdf), (Stand: 27.04.2020), S. 12.

10 Maak, Zwischen Porschetown und Aldiville, FAZ v. 21.09.2018, S. 11.
11 Schröer, Aktuelles zum Öffentlichen Bau- und Nachbarrecht aus anwaltlicher Sicht,

Darmstadt 2019, in: Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V., 19. Deutscher
Verwaltungsgerichtstag, S. 396.

12 Schröer, Aktuelles zum Öffentlichen Bau- und Nachbarrecht aus anwaltlicher Sicht,
Darmstadt 2019, in: Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V., 19. Deutscher
Verwaltungsgerichtstag, S. 396.
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gesprochene Ziel von 375.000 Wohnungen bereits im ersten Jahr nach
Beginn der „Wohnraumoffensive“ verfehlt wurde.13 Der Rat der Wirt-
schaftssachverständigen hat zudem festgestellt, dass in den sieben
größten deutschen Städten14 die Mieten für Wohnungen rund 50 %
teurer sind als im Jahr 2010, wobei der Bundesdurchschnitt seitdem
ebenfalls um ein Drittel gestiegen ist.15 Auch die Kaufpreise für Woh-
nungen sind seit 2010 um etwa 50 % gestiegen, wobei der Preisanstieg
in Metropolen noch deutlich stärker ausfällt.16

In Frankfurt am Main bräuchte es, um die jährlich 15.000 hinzukomm-
enden Einwohner unterzubringen, 6.000 bis 7.000 Wohnungen, wobei
zuletzt nur knapp 3.500 gebaut wurden.17 Der Durchschnittspreis bei
Neuvermietungen liegt in Frankfurt am Main inzwischen bei fast 18 €
pro Quadratmeter, in angesagten Vierteln sogar bis zu 22 €.18 Der Preis
für die Miete einer 30 m²-Wohnung hat sich in der Stadt seit 2011 fast
verdoppelt.  Neugebaute  Eigentumswohnungen  in  attraktiven  Lagen
samt gehobener Ausstattung liegen derzeit bei 8.000 bis 12.000 € pro
Quadratmeter und auch in normalen Lagen kaum unter 6.000 € pro
Quadratmeter.19 Auch Bodenpreise sind enorm angestiegen und betra-
gen mittlerweile im Durchschnitt zwischen 1.700 €  und 1.800 €  pro
Quadratmeter.20

13 Schröer, Aktuelles zum Öffentlichen Bau- und Nachbarrecht aus anwaltlicher Sicht,
Darmstadt 2019, in: Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V., 19. Deutscher
Verwaltungsgerichtstag, S. 396.

14 Diese sind: Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und
Düsseldorf.

15 Schröer, Aktuelles zum Öffentlichen Bau- und Nachbarrecht aus anwaltlicher Sicht,
Darmstadt 2019, in: Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V., 19. Deutscher
Verwaltungsgerichtstag, S. 396.

16 Schröer, Aktuelles zum Öffentlichen Bau- und Nachbarrecht aus anwaltlicher Sicht,
Darmstadt 2019, in: Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V., 19. Deutscher
Verwaltungsgerichtstag, S. 396.

17 Staib, Nicht in meinem Hinterhof, faz.net v. 09.08.2019; Staib/Soldt/Löwenstein, Im
Kampf gegen sozialen Sprengstoff, FAZ v. 21.09.2018, S. 2.

18 Staib, Nicht in meinem Hinterhof, faz.net v. 09.08.2019.
19 Schröer, Aktuelles zum Öffentlichen Bau- und Nachbarrecht aus anwaltlicher Sicht,

Darmstadt 2019, in: Verein Deutscher Verwaltungsgerichtstag e.V., 19. Deutscher
Verwaltungsgerichtstag, S. 396.

20 Staib, Nicht in meinem Hinterhof, faz.net v. 09.08.2019.
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Die Brisanz21 des urbanen Gebiets zeigt sich nicht zuletzt auch darin,
dass einer Umfrage im Juli 2018 zufolge 69 % der Bevölkerung bezahl-
baren Wohnraum, nach den Themen der inneren Sicherheit und der
sozialen Absicherung, als das wichtigste politische Thema in Deutsch-
land erachten.22 In Hessen, insbesondere in Frankfurt am Main, ist der
mangelnde Wohnraum „das wohl drängendste Thema“23. Dabei blei-
ben die politischen Mittel, um Mieten wegen des mangelnden Wohn-
raums zu deckeln oder gegen die Schwierigkeiten im Wohnungsmarkt
vorzugehen, umstritten. So zeigt beispielsweise eine von der gewerk-
schaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erschienene Studie – wenn auch
mit gebotener Zurückhaltung zu genießen –, dass die Mietpreisbremse
nur wirkt, wenn sie konsequent angewandt wird.24 Vermieter müssten
Preisaufschläge bei Neuvermietungen teilweise um 30 % verringern.25

Außerdem würden durch die Mietpreisbremse vor allem Mieter der

21 Siehe dazu beispielsweise Horwedel/Stratmann, Das Urbane Gebiet zwischen Im-
mobilienökonomie und Stadtentwicklung, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftli-
che Forschung e.V. (https://docplayer.org/59860472-Urbanes-gebiet-im-fokus-1-20
17.html), (Stand: 29.04.2020), S. 16 ff.; Hellriegel, Das Urbane Gebiet aus rechtli-
cher Sicht, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (https://docpla
yer.org/59860472-Urbanes-gebiet-im-fokus-1-2017.html), (Stand: 29.04.2020),
S. 5 ff.; Otto, Das urbane Gebiet als Instrument zur Bekämpfung der Wohnungs-
knappheit, Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (https://docpla
yer.org/59860472-Urbanes-gebiet-im-fokus-1-2017.html), (Stand: 29.04.2020),
S. 10 ff.; Jäger, Schalltechnische Aspekte rund um das Urbane Gebiet, Gesellschaft
für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (https://docplayer.org/59860472-Urba
nes-gebiet-im-fokus-1-2017.html), (Stand: 29.04.2020), S. 20 ff.; Schulten, Warum
im Urbanen Gebiet die Büros nicht vergessen werden dürfen, Gesellschaft für Im-
mobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (https://docplayer.org/59860472-Urbanes-ge
biet-im-fokus-1-2017.html), (Stand: 29.04.2020), S. 27 ff.

22 Staib/Soldt/Löwenstein, Im Kampf gegen sozialen Sprengstoff, FAZ v. 21.09.2018,
S. 2.

23 Staib, Nicht in meinem Hinterhof, faz.net v. 09.08.2019.
24 o.V., Wie wirken Mietpreisbremse, sozialer Wohnungsbau, Wohngeld? Neue Studie

untersucht 77 Grossstädte von Aachen bis Würzburg, Hans-Böckler-Stiftung v.
18.09.2018 (https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-wie-wirken-
mietpreisbremse-sozialer-wohnungsbau-wohngeld-neue-studie-untersucht-77-31
38.htm), (Stand: 28.04.2020).

25 o.V., Wie wirken Mietpreisbremse, sozialer Wohnungsbau, Wohngeld? Neue Studie
untersucht 77 Grossstädte von Aachen bis Würzburg, Hans-Böckler-Stiftung v.
18.09.2018 (https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-wie-wirken-
mietpreisbremse-sozialer-wohnungsbau-wohngeld-neue-studie-untersucht-77-31
38.htm), (Stand: 28.04.2020).

A. Einführung: Das urbane Gebiet

4



Mittelschicht profitieren.26 Dies sind schlechte Nachrichten, insbeson-
dere für untere Einkommensgruppen, welche einen immer größeren
Anteil ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen.27

Für eine Entspannung des Wohnungsmarktes kann vor allem der
Wohnungsbau sorgen.28 Problematisch ist jedoch, wo und wie der
Wohnungsbau stattfinden soll. Sogenannte Konversionsflächen29 aus
der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung sind in vielen Fällen
bereits bebaut. Gleichzeitig gilt es mit dem noch zur Verfügung ste-
henden Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen (Nach-
haltigkeitsbild der §§ 1 V, 1a II 1 BauGB30), sodass die städtische In-
nenentwicklung Vorrang gegenüber der Außenbereichsentwicklung
hat. Spätestens seit Verabschiedung der Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung, mit dem Ziel die Flächeninanspruchnahme auf
30 ha pro Tag zu reduzieren, gehört die Verringerung der Neuinan-
spruchnahme von Flächen zu den wesentlichen Zielen der Politik.31

Die deshalb angestrebte Nachverdichtung im innerstädtischen Bereich
– insbesondere, um neuen Wohnraum32 vor dem Hintergrund der Zu-
wanderung in die Städte zu schaffen – stieß vor dem „Gesetz zur Um-

26 Staib/Soldt/Löwenstein, Im Kampf gegen sozialen Sprengstoff, FAZ v. 21.09.2018,
S. 2; o.V., Wie wirken Mietpreisbremse, sozialer Wohnungsbau, Wohngeld? Neue
Studie untersucht 77 Grossstädte von Aachen bis Würzburg, Hans-Böckler-Stiftung
v. 18.09.2018 (https://www.boeckler.de/de/pressemitteilungen-2675-wie-wirken-
mietpreisbremse-sozialer-wohnungsbau-wohngeld-neue-studie-untersucht-77-31
38.htm), (Stand: 28.04.2020).

27 Wyssuwa, „Es heißt also: Bauen, bauen, bauen!“, FAZ v. 21.09.2018, S. 2.
28 Wyssuwa, „Es heißt also: Bauen, bauen, bauen!“, FAZ v. 21.09.2018, S. 2.
29 „Konversion“ (oder auch Umnutzung oder Nutzungsänderung) beschreibt die

Wiedereingliederung von Brachflächen in den Wirtschafts- und Naturkreislauf
oder die Nutzungsänderung von Gebäuden, https://de.wikipedia.org/wiki/Konver
sion_(Stadtplanung), (Stand: 13.05.2020).

30 Näher hierzu: Hyckel, Die materiell-rechtliche Transformation des Umweltschutzes
in der Bauleitplanung, ZfBR 2016, 335 (342 f.).

31 BT-Drucks. 18/10942, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie
2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in
der Stadt, S. 33; Nicolai, Die BauGB- und BauNVO-Novelle zum neuen Zusam-
menleben in der Stadt, NordÖR 2017, 369 (369).

32 o.V., „Urbanes Gebiet“ in der Baunutzungsverordnung (BauNVO), BFW Bundes-
verband Freier Immobilien und Wohnungsunternehmen, Landesverband Bayern e.V.
(https://www.bfwbayern.de/publikationen/positionen/14914-urbanes-gebiet-in-
der-baunutzungsordnung-BauNVO/), (Stand: 28.04.2020), S. 3.
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